
 

 

 

Stadtgemeinde Kindberg 
Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Steiermark 

Hauptstraße 44 
A-8650 Kindberg 

+43 3865 2202 
gde@kindberg.gv.at 

             

Förderung 
Letzte Änderung: GR-Beschuss 18.09.2025 

Ab 01.01.2026  
Anmerkung 

Schulen: Zuschuss Projektwoche 
(HWS) 

€ 15,-- je Kind u. Woche  Keine Änderung 

Mobilitätszuschuss für Studierende 
lt. beiliegender Richtlinie 

€ 125,-- pro Semester Keine Änderung 

Kindererholung 
(HWS) 

€ 2,20 tgl. für max. 21 Tg. p.a. (an Verein, nicht 
privat) 

Keine Änderung 

Musikschule: Ordentliche Schüler: Auswärtiger MS-Besuch, 
wenn Instrument in Kindberg nicht unterrichtet 
wird: Übernahme von Gemeindebeitrag und 
Sachaufwand 

Keine Änderung 

Musikschule:  Erwachsene: MS Kindberg –  Kindertarif, wenn 
Mitglied in einem Kindberger Orchester 

Keine Änderung 

Heizkostenzuschuss 
lt. beiliegender Richtlinie 
 

€ 80,-- pro Person/Bezieher der 
Ausgleichszulage sowie € 50,-- für Kinder bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr (Stichtag 
01.10.)  

Bisher:  € 100,-- pro 
Person/Bezieher der 
Ausgleichszulage sowie € 50,-- 
für Kinder bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr (Stichtag 
01.10.) 

Gratulationen - Babypaket (HWS):  € 90,-- (Babypaket) 
sowie Förderung von waschbaren Windeln in 
Form von Gutschein im Wert von € 80,00              
(nur einlösbar im Geschäft „Mamiladen“ in 
8650 Kindberg, Hauptstraße 69) 
sowie Gutschein für Babytreff im Eltern-Kind-
Zentrum im Wert von € 10,00 

Bisher: € 100,-- (Babypaket) 
sowie Förderung von 
waschbaren Windeln in Form 
von Gutschein im Wert von € 
80,00 (nur einlösbar im 
Geschäft „Mamiladen“ in 8650 
Kindberg, Hauptstraße 69) 
sowie Gutschein für Babytreff 
im Eltern-Kind-Zentrum im 
Wert von € 10,00 

Land- u. Forstwirtschaft: 
Wegerhaltungsbeiträge 

Je lfd. km, p.a.: 
Hauptweg: € 650,-- 
Stichweg: € 580,-- 
Endweg: € 520,-- 

Keine Änderung 

Land- u. Forstwirtschaft: 
Schneeräumung 

€ 150,-- je km, p.a. Keine Änderung 

Land- u. Forstwirtschaft: 
Besamungszuschuss 
 

€ 20,-- 
Entwurmung: 
€ 0,50 je 100 kg 
Lebendgewicht 

Bisher: € 22,--  

Gewerbeförderung 
 
 

5% der Investitionskosten von max. € 20.000,-- 
(exkl. USt.) = max. € 1.000,-- (alle 8 Jahre; keine 
beweglichen Gegenstände wie z.B. Autos; nur 
nach Vorlage der Zahlungsbestätigungen) 

Bisher: 6% der 
Investitionskosten von max. € 
22.000,-- (exkl. USt.) = max. € 
1.320,-- (alle 8 Jahre; keine 
beweglichen Gegenstände wie 
z.B. Autos; nur nach Vorlage 
der Zahlungsbestätigungen 

GR-Beschlüsse: 

GR 10.12.2020 GR 25.06.2025 

GR 23.03.2021 GR 18.09.2025   

GR 30.03.2023 

GR 14.12.2023 

Übersicht Förderrichtlinien 


